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Die Aufnahme einer Bestimmung wie den vorliegenden Paragraphen 6 in diesem Ge
setzesentwurf "Aufrufe in Krisen- und Katastrophenfällen" wird im Sinne der Gewähr
leistung eines funktionsfähigen Brand- und Katastrophenschutzes uneingeschränkt be
grüßt. 
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß sowohl der Brandschutz als auch der Kata
strophenschutz nicht nur aus "Abwehr von Gefahren" bestehen, sondern auch aus dem 
gleichwertigen Element der "Gefahrenvorbeugung". Ein sehr wesentliches Mittel der Vor
beugung ist hiebei auch die gefahrenbezogene zweckentsprechende Information der Be
völkerung. z.B. Ober das richtige Verhalten in Brand- und sonstigen Gefahrenfällen. 
Auch diese Maßnahmen dienen, ebenso wie die in § 6 des Gesetzesentwurfes vorgesehe
nen "Aufrufe" öffentlichen Zwecken und sind als umfassende Aufgaben der "Feuerpolizei" I 

der "Gefahrenpolizei" und des "Katastrophenschutzes" insoweit auch öffentliche Aufgaben 
im Sinne der österr. Rechtsordnung. 
Nach Auffassung des Verbandes müßte daher in sinnvoller Ergänzung des vorgesehen § 
6 der vorliegende Gesetzesentwurf eine Erweiterung dahin erhalten! daß in diese Regelung 
auch die Verpflichtung für Informationen des oben dargestellten Inhaltes aufgenommen 
werden. 
Mit freundlichen Grüßen 

Der Präsident: 

(LBD Reg�l!2!1awak) 

Präsidium des Nationalrates - 25-fach 

Gesch.iltsslclle des ÖBFV, Lcnaugassc 17. A-IOXO Wien. Tcl. () 222/ ·1O:!13·l.':\ . FJX 0 n2 .. \oXI1X 2 2  

IMMO-BANK. 1(11) Wien. SIOldiongasse 10, KID Nr 'O:!" '>'iI:\O()()(). BL/.L ·17/)'jO . ÖI'SK 121l'i OOh 

8/SN-277/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




